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Nach einem vereitelten Ter-
roranschlag auf den North-
west-Airlines-Flug 253 kurz 
vor der Landung in Detroit am 
25. Dezember 2009 hat sich 
eine öffentliche Debatte dar-
über entwickelt, inwieweit der 
Einsatz von Körperscannern 
(auch Personen-, Body- oder 
Nacktscanner genannt) zur 
Verbesserung der Sicherheit 
des Luftverkehrs beitragen 
kann. Dabei ist auch die Frage 
zu klären, ob die beim Einsatz 
von Körperscannern freige-
setzte Strahlung zu gesund-
heitlichen Risiken bei den 
Untersuchten führen kann.

Das Gerät erfaßt reflektierte 
oder vom Körper ausgehende 
elektromagnetische Strahlung 
und kann die Körperoberflä-
che dreidimensional auf einem 
Bildschirm darstellen, so daß 
auch Gegenstände sichtbar 
werden, die von gängigen 
Metalldetektoren nicht erfaßt 
werden können. Es gibt zwei
verschiedene Scan-Methoden: 
Bei der Röntgenmethode soll 
die Strahlenbelastung zwar 
geringer sein als beim konven-

tionellen ärztlichen Röntgen, 
sie reicht aber durchaus aus, 
um Körperzellen zu schädi-
gen. Deshalb ist der Einsatz 
dieser Technik zwar in 
Deutschland verboten, wird 
jedoch auf Flughäfen anderer 
Länder, zum Beispiel in den 
USA, durchaus angewandt. 
In der Erprobung sind derzeit 
statt dessen Scanner, die Tera-
hertz-Strahlung nutzen. Im 
elektromagnetischen Spek-
trum liegen diese zwischen 
der Infrarot- und der Mikro-
wellenstrahlung mit einer Fre-
quenz im Bereich von einer 
Billion (Tera) Schwingungen 
pro Sekunde (Hertz). Wasser-
stoff ionisiert diese Strahlung 
im Gegensatz zur Röntgen-
strahlung nicht und wird des-
halb als ûnicht ionisierend“ 
bezeichnet, was jedoch noch 
nichts über die tatsächliche 
biologische Wirksamkeit aus-
sagt.
Man unterscheidet bei der 
Anwendung der Terahertz-
Strahlung zwischen aktiver 
und passiver Bestrahlung. Bei 
der aktiven Methode werden 

Terahertz-Wellen ausgesendet 
und die von unterschiedlichen
Materialien unterschiedlich re-
flektierte Strahlung wird ana-
lysiert. Die Eindringtiefe der 
Terahertz-Wellen ist laut Bun-
desamt für Strahlenschutz 
(BfS) relativ gering, tiefer lie-
gende Organe würden zwar 
nicht erreicht, sie sei jedoch 
ausreichend, um die Zellen 
der Haut und den äußeren 
Blutkreislauf zu treffen. Da
Terahertz-Strahlung erst seit 
wenigen Jahren technisch er-
faßt werden kann, sind mögli-
che gesundheitliche Risiken 
noch nicht ausreichend er-
forscht.

Die neuesten Scanner nutzen 
deshalb zumeist die passive 
Terahertz-Strahlung. Bei die-
ser Methode nutzt man aus, 
daß jeder Körper von sich aus 
Wärmestrahlung, unter ande-
rem auch im Terahertz-Be-
reich, emittiert. Da für die 
Messung überhaupt keine 
Fremdbestrahlung nötig ist,
gilt diese Variante als gesund-
heitlich ungefährlich und wird 
vom BfS empfohlen.

In Europa beschränkt sich der 
Einsatz von Körperscannern 
bisher auf einige Realtests, die 
in Zürich, Amsterdam und 
London durchgeführt werden. 
In Moskau und an 19 Flughä-

fen der USA wird die Technik
– auch unter Verwendung von 
Röntgenstrahlung – bereits
seit 2007 flächendeckend ein-
gesetzt.

Die EU-Kommission hat sich 
jetzt dafür ausgesprochen, den 
Einsatz von Körperscannern 
auf Flughäfen in Europa ein-
heitlich zu regeln. Am 15. 
Juni 2010 veröffentlichte sie 
einen Bericht über die bisher 
erfolgten Erprobungen. In ihm 
heißt es, daß Körperscanner 
durchaus die Qualität von Si-
cherheitskontrollen an Flughä-
fen verbessern könnten, vor 
ihrem Einsatz seien aber unter 
anderem die Gesundheitsge-
fährdungen zu prüfen. Die 
EU-Kommission hat den Be-
richt an den Europäischen Rat 
und das Europäische Parla-
ment zur Stellungnahme wei-
tergeleitet, bevor sie darüber 
entscheidet, ob sie Vorschläge 
für einen einheitlichen EU-
Rechtsrahmen für den Einsatz 
von Scannern auf Flughäfen 
vorlegen wird.

Der 19 Seiten umfassende Be-
richt ist eine Gesamtschau der 
rechtlichen und technischen 
Aspekte der Geräte, die kaum 
über die bisherige Pressebe-
richterstattung hinausgeht. Zu 
den gesundheitlichen Gefähr-
dungen schreibt die Kommis-
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sion, daß es heute schon Kör-
perscanner gebe, die keine io-
nisierende Strahlung abgeben. 
Beim Einsatz von Röntgen-
scannern liege die Strahlendo-
sis bei einer einzelnen Kon-
trolle typischerweise zwischen 
0,02 und 0,1 Mikrosievert 

(µSv). Mit 40 Screenings pro 
Tag werde eine Grenze er-
reicht. Und das Kontrollper-
sonal werde bei 500 Scree-
nings pro Tag mit 300 bis 
1.000 µSv jährlich belastet. 
Die Kommission empfiehlt 
gleichwohl, Schwangeren, 

Säuglingen, Kindern und Be-
hinderten grundsätzlich andere 
Kontrollmöglichkeiten anzu-
bieten, sollte es zu einer ein-
heitlichen europäischen Ge-
setzgebung für Körperscanner 
kommen.

European Commission: Commu-
nication from the Commission to 
the European Parliament and the 
Council on the Use of Security 
Scanners at EU airports, Brussels, 
15.6.2010, COM(2010) 311 final, 
http://ec.europa.eu/transport/air/s
ecurity/doc/com2010_311_securit
y_scanners_en.pdf 

Die schwarz-gelbe Regie-
rungskoalition hat sich nach 
Informationen des Bundesvor-
stands des Verbands der Na-
turFreunde Deutschlands be-
reits auf eine Verlängerung 
der Laufzeiten von Atom-
kraftwerken um 15 Jahre ver-
ständigt. Das heißt: Das Ende 
der nuklearen Stromerzeugung 
in Deutschland sei erst für das 
Jahr 2036 zu erwarten. 
CDU/CSU und FDP würden 
diese Information noch intern 
halten, um in ihrer schwieri-
gen Situation nicht noch mehr 
Turbulenzen zu erzeugen. Das 
aber ist ein Irrtum, erklären 
die NaturFreunde, die für den 
18. September 2010 in Berlin 
geplante Demonstration gegen 
die Atompolitik der Bundes-
regierung werde zu einer der 
größten Kundgebungen in 
Deutschland werden.

Das schwarz-gelbe Regie-
rungslager sei gespalten zwi-
schen den offenen Befürwor-
tern der Atomkraft wie Baden-
Württembergs Ministerpräsi-
dent Stefan Mappus (CDU) 
oder Bundeswirtschaftsmini-
ster Rainer Brüderle (FDP) 
und den Verschleierern wie 
Umweltminister Norbert Rött-
gen, kommentieren die Natur-
Freunde. Fakt sei jedoch, alle 
wollten den Ausstiegsbe-
schluss von 2001 kippen. Nun 
aber wolle auch der Umwelt-
minister weit mehr, als noch 
unter der Regierung von Hel-

mut Kohl galt. Damals ging 
das kerntechnische Regelwerk 
von 40 Jahren Laufzeit für 
Atomkraftwerke aus. Heute 
aber will Schwarz-Gelb rund 
50 Jahre. Für die Eigentümer 
der Atomkraftwerke bedeute
das einen Zusatzgewinn von 
rund 80 Milliarden Euro. Mit
billigem und sicherem Strom 
habe das nichts zu tun, wohl 
aber mit monopolartigen Ex-
tragewinnen zu Lasten der 
Zukunftsfähigkeit von Wirt-
schaft und Gesellschaft.

Hans-Jürgen Papier 
stoppt AKW-Verlänge-
rungsträume der 
Bundesregierung

Nach Überzeugung des im 
Mai 2010 verabschiedeten 
Präsidenten des Bundesver-
fassungsgerichts Hans-Jürgen 
Papier muß der Bundesrat ei-
ner Laufzeitverlängerung von 
Atomkraftwerken zustimmen. 
Im Auftrag von Bundesum-
weltminister Röttgen hatte 
Papier am 27. Mai 2010 eine 
ûRechtsgutachtliche Stellung-
nahme zur Zustimmungsbe-
dürftigkeit eines Gesetzes zur 
Verlängerung der Laufzeiten 
von Kernkraftwerken“ abge-
geben. Der ehemalige Präsi-
dent des Bundesverfassungs-
gerichts kommt in seiner 12-
seitigen Stellungnahme zu 
dem Ergebnis, daß praktisch 
jede wesentliche Gesetzesän-
derung im Rahmen der im 

Atomrecht geltenden speziel-
len Kompetenzverteilung zwi-
schen Bund und Ländern 
(ûBundesauftragsverwaltung“) 
zwingend die ûZustimmungs-
pflichtigkeit“ der Länder-
kammer auslöst. Papier geht 
deshalb auch davon aus, daß 
ûwohl auch“ das ursprüngli-
che Atomausstiegsgesetz der 
rot-grünen Bundesregierung 
aus dem Jahre 2002, im Bun-
desrat zustimmungsbedürftig 
gewesen wäre. Der Bundesrat 
hatte seinerzeit auf seine Ein-
spruchsrechte mehrheitlich 
verzichtet. Dieser Verzicht ist 
gemäß Artikel 78 des Grund-
gesetzes als Zustimmung zu 
werten.

Hans-Jürgen Papier: Rechtsgut-
achtliche Stellungnahme zur Zu-
stimmungsbedürftigkeit eines Ge-
setzes zur Verlängerung der 
Laufzeiten von Kernkraftwerken, 
München 27.05.2010, www.duh. 
de/uploads/media/Stellungnahme
_Laufzeitverlaengerung_HJPapie
r.pdf 

Atomsicherheit

Die Bundes-
regierung 
verfügt über 
keine eigen-
ständigen 
Sicherheits-
bewertungen
Aktuell besitzen noch 17 
Atomkraftwerke (AKW) in 
Deutschland eine Betriebsge-
nehmigung. Das älteste von 
ihnen, Biblis A, ging bereits 
vor über 35 Jahren ans Netz. 
Die Bundesregierung plant, 
die Laufzeiten der deutschen 

Atomkraftwerke zu verlän-
gern. Hierzu sollen laut Ko-
alitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und FDP in einer 
Vereinbarung mit den Betrei-
bern nähere Regelungen unter 
anderem zum Sicherheitsni-
veau getroffen werden. Hier-
bei spielen aktuelle Sicher-
heitsfragen eine besondere 
Rolle.

Die Sicherheitsbewertung von 
Kernkraftwerken in Deutsch-
land erfolgt jedoch durch die 
zuständigen Aufsichtsbehör-
den der Länder. Dies teilte die 
Bundesregierung jetzt in ihrer 
Antwort (Bundestagsdrucksa-
che 17/2029 vom 09. Juni 
2010) auf eine Kleine Anfrage 
der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen mit. Als Quellen 
dienten den Behörden vor al-
lem die Sicherheitsüberprü-
fungen, die die Betreiber der 
Kraftwerke den Aufsichtsbe-
hörden vorlegen, schreibt die 
Regierung. Somit lägen ihr 
keine vollständige technische 
Dokumentation der Anlagezu-
stände vor. Die Atomaufsicht 
und speziell das Bundesmini-
sterium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit 
verfügt damit nicht über ei-
genständige Sicherheitsbewer-
tungen. 

Energiewirtschaft

Vollversor-
gung mit 
erneuerbaren 
Energien bis 
2050
Eine neue Studie des For-
schungsVerbunds Erneuerbare 
Energien (FVEE) zeigt, wie 

Atompolitik

Die Regierungskoalition will 
Atomkraftwerke 15 Jahre 
länger laufen lassen
Hans-Jürgen Papier stoppt AKW-Verlängerungs-
träume der Bundesregierung

http://ec.europa.eu/transport/air/s

